
Kommunale Wärmeplanung
Handlungsleitfaden

Anlage 1



6 LEITFADEN KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG

  Die Wärmewende erfordert zunächst 

eine drastische Reduzierung des Wärmebedarfs 

unserer Gebäude. Doch es ist offensichtlich, dass 

auch künftig noch erhebliche Mengen Energie 

für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme 

eingesetzt werden müssen. Diese müssen wir 

nach und nach möglichst vollständig aus unter-

schiedlichen Quellen erneuerbarer Energien 

und Abwärme decken, um den Gebäudebestand 

klimaneutral zu machen. Da Wärme nicht so 

leicht transportierbar ist wie Strom, muss dieser 

Transformationsprozess unter Berücksichtigung 

der Gegebenheiten vor Ort gestaltet werden. 

Dabei kommt den Kommunen eine zentrale 

Rolle zu, die sie mit dem Prozess der Wärme-

planung erfüllen. Jede Kommune entwickelt 

im kommunalen Wärmeplan ihren Weg zu 

einer klimaneutralen Wärmeversorgung, der die 

jeweilige Situation vor Ort bestmöglich berück-

sichtigt. Ein solcher Plan ist immer in Prozesse 

eingebettet: Er dient als strategische Grundlage, 

um konkrete Entwicklungswege zu finden und 

die Kommune in puncto Wärmeversorgung 

zukunftsfähig zu machen. Dabei wird er auch zu 

einem wichtigen Werkzeug für eine nachhaltige 

Stadtentwicklung.

 

Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes gibt 

das Land Baden-Württemberg allen Gemeinden 

die Chance, einen kommunalen Wärmeplan zu 

erstellen und fortzuschreiben. Die großen Kreis-

städte müssen bis zum 31. Dezember 2023 einen 

Wärmeplan vorlegen. Mit der Wärmeplanung 

macht sich die Gemeinde die Wärmeversorgung 

als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge zu 

Eigen. Die kommunale Entscheidungsebene und 

die Verwaltung entwerfen einen strategischen 

Fahrplan, der ihrer Arbeit in den kommenden 

Jahrzehnten Orientierung verleiht.

 

Ein kommunaler Wärmeplan umfasst vier 

Elemente:

1. Bestandsanalyse

Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und 

-verbrauchs und der daraus resultierenden 

Treibhausgas-Emissionen, einschließlich 

Informationen zu den vorhandenen Gebäude-

typen und den Baualtersklassen, der Versor-

gungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, 

Heizzentralen und Speichern sowie Ermittlung 

der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nicht-

wohngebäude.

 

2. Potenzialanalyse

Ermittlung der Potenziale zur Energieein-

sparung für Raumwärme, Warmwasser und 

Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Ge-

werbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und 

öffentlichen Liegenschaften sowie Erhebung 

der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer 

Energien und Abwärmepotenziale.
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3. Aufstellung Zielszenario

Entwicklung eines Szenarios zur Deckung des 

zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren 

Energien zur Erreichung einer klimaneutralen 

Wärmeversorgung. Dazu gehört eine räumlich 

aufgelöste Beschreibung der dafür benötigten 

zukünftigen Versorgungsstruktur im Jahr 2050 

mit einem Zwischenziel für 2030. Dies gelingt 

durch die Ermittlung von Eignungsgebieten für 

Wärmenetze und Einzelversorgung.

 

4. Wärmewendestrategie

Formulierung eines Transformationspfads zur 

Umsetzung des kommunalen Wärmeplans, mit 

ausgearbeiteten Maßnahmen, Umsetzungsprio-

ritäten und Zeitplan für die nächsten Jahre und 

einer Beschreibung möglicher Maßnahmen 

für die Erreichung der erforderlichen Energie-

einsparung und den Aufbau der zukünftigen 

Energieversorgungsstruktur.

Der Prozess der kommunalen Wärmeplanung 

führt Potenziale und Bedarf systematisch zu-

sammen. Auf diese Weise lassen sich Einsatz-

möglichkeiten der Energiequellen im künftigen 

Energiesystem definieren und lokal umsetzen. 

Bei der nachfolgenden Einbindung des kom-

munalen Wärmeplans in die weiteren kommu-

nalen Planungsaufgaben sollten die Beteiligten 

der Wärme- und Stadtplanung sich regelmäßig 

abstimmen.

 

Ein kommunaler Wärmeplan wirkt dabei als 

Routenplaner. Denn seine Ergebnisse und 

Handlungsvorschläge dienen dem Gemeinderat 

und den Ausführenden als Grundlage für die 

weitere Stadt- und Energieplanung. Während 

des gesamten Prozesses gilt es, die Inhalte ande-

rer Vorhaben der Kommune, etwa die der Bau-

leit- oder Regionalplanung, zu berücksichtigen.
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